
	 	 	 	 	 	

	

 

 

 

 

 

 

 

Ihre Möglichkeiten 

§ Nachträgliche Automatisierung von Türen und Toren 
§ Ausstattung mit Zutrittstechnik wie z.B. 
 Motorschlösser, E-Öffner, Selbstverriegelung, 
 Panikfunktion, Türüberwachung etc. 
§ Nachrüstung von Offenhaltungen und Einrichtungen 
 zur Barrierefreiheit 
§ Absicherung von Notausgängen gegen unbefugte 
 Nutzung, auch in Fluchtrichtung, mit 
 Fluchtwegsicherungssystemen 
§ Instandsetzung, Überprüfung, Wartung von Antriebs- 
 und Zutrittstechnik 
§ Ausführung aller Leistungen unabhängig von 
 Material, Fabrikat und Hersteller 
§ Umsetzung an Türen und Toren mit und ohne 
 Brandschutz- und Fluchtweganforderung 

Leistungsumfang 

§ Aufnahme und Beurteilung der Möglichkeiten 
§ Lieferung und Montage aller Komponenten 
§ Ausführung der Arbeiten zu Fixpreisen 
§ Montage durch zertifizierte Techniker 
§ Koordination mit Ihren IT-, Elektrotechnik und 
 Brandschutzverantwortlichen 
§ Abnahme und Ausführungsbestätigung durch 
 gerichtlich beeideten Sachverständigen 

 

 

Ihre Sicherheit 

Grundlage der Ausführung sind unter anderem 
nachstehende Normen und Vorschriften: 

§ AMVO, AStV und ASchG 

§ OIB Richtlinie 2, Brandschutz und OIB Richtlinie 
4, Nutzungssicherheit und Barrierefreiheit 

§ ÖNORM EN 16005 kraftbetätigte Türen – 
Nutzungssicherheit 

§ ÖNORM EN 12453 und ÖNORM EN 12445 
Nutzungssicherheit Tore 

§ ÖNORM EN 14637, TRVB 151s Elektrisch 
gesteuerte Feststellanlagen, Brandfall-
steuerungen  

§ ÖNORM EN1125 Paniktürverschlüsse, EN179 
Notausgangsverschlüsse 

§ ONR 23850 Änderungen an bestehenden 
Feuer- und Rauchschutzabschlüssen 

§ ÖNORM EN 13637 Notausgangsanlagen, 
elektrisch gesteuert 

§ ÖNORM B 1600 Barrierefreies Bauen 

Zutrittstechnik, Automatisierung, Funktionserweiterung von Türen und Toren 


